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THEMA - ARBEITSRECHT

Stefan Haas: Auslandsdienstzettel Neu - Erweiterte Dokumentationspflichten bei Auslandstätigkeiten

Um eine faire Arbeitsmobitität innerhalb des EU-Raums zu gewährleisten und die Rechte entsandter Arbeitnehmer im

Ausland zu wahren, hat die EU drei wesentliche Richtlinien zum Thema Entsendung verabschiedet, welche von Österreich

im Rahmen des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes, des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes sowie des Lohn-

und Soziatdumping-Bekämpfungsgesetzes umgesetzt wurden. Die Umsetzung der jüngsten EU-Transparenzrichttinie
2OLglLLs2 bringt dabei erneut zusätzliche Dokumentationserfordernisse für den Bereich des grenzüberschreitenden
Personaleinsatzls mit sich und erfordert eine Adaptierung künftiger Auslandsdienstzettel (Entsendevereinbarungen).
StB Dr. Stefon Hoos gibt im aktuellen Themenbeitrag einen kurzen Überbtick über die relevanten Anderungen.
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Entwendungvon Alkoholika aus Bestand desArbeitgebers - Entlassung

Manipulation eines Förderantrags durch Steuerberaterin wegen Fristversäumnis - Entlassung

Kra n kheitsbed i n gtes vorzeitiges Verlassen des Arbeitsplatzes

Mehrfacher Verstoß gegen interne Richttinien - Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit

Entlassung wegen Verhängung der Untersuchungshaft

Berechtigte Enttassung wegen sexuetl anzüglicher Bemerkungen gegenüber einer Praktikantin

Kenntnis des Schichtteiters vom Entlassungsgrund dem Arbeitgeber nicht zuzurechnen

Rechtzeitiger Ausspruch einer Entlassun g

Mitverschulden an ungerechtfertigter Entlassung
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EuGH: Pftegekarenzgeld bei fehtendem Pftegegeldbezug der pftegebedürftigen Person in Österreich
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EDITORIAL rin Fiaskozum wettspartag ats mahnendes Beispiel

Seit dem lnkrafttreten der DSGVO und der in ihr vorgesehenen horrenden Strafdrohungen schwebt ein permanentes
Damoklesschwert über jenen Unternehme, die in großem Stil Kundendaten verarbeiten. Der aktuet[e FalI einer
österreichischen Bank führt vor Augen, welch enormes operationelles Risiko im Finanzgeschäft schlummert. Oft trennen nur
wenige mouse-clicks ein lnstitut vor einer mittleren Katastrophe. lnsbesondere Banken könnten dies zum Antass nehmen, die
betriebsinternen Vorkehrungen selbstkritisch zu ü berprüfen.

BEITRAGE

26r

Thomas Ruhm/Christian Schiele: Qualifizierte Beteiligungen, Vermögensübertragungen, Verschmelzungen und
Spaltungen - neue Anforderungen in der CRR lll und der CRD Vl

Die Trilogverhandlungen zur CRR lll und CRD VI wurden Ende 2023 abgeschlossen. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich
auf zwei Aspekte des neuen Bankenpakets an der Schnittstelle zwischen Bankenaufsichtsrecht und Geseltschaftsrecht im
Zusammenhang mit M&A-Transaktionen. Neben neuen Anzeigepftichten mit Genehmigungsvorbehatt wird auch ein neuer
Bewilligungstatbestand für bestimmte Transaktionen eingeführt, was die Komplexität und den Zeitaufwand in M&A-
Prozessen deuttich erhöhen wird.
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264
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Kürzlich hatte der EuGH in der RsABC Proiektai die 2. E-Geld-RL auszulegen. Der Beitrag analysiert die Entscheidung
und grenzt die Ausgabe von E-Geld vom Einlagengeschäft und von ,,regufären" Zahtungikonten, denen Kundengetdei
gutgeschrieben werden, ab.
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EDITORS NOTE 
N,.

Liebe Leser:innen',

Daniela Cauallo, die Vorsitzende des Gesqmt- und Konzernbetriebsrates in der Volkszacrgen
AG, schildert im ersten Beitrag dieser Ausgabe Praxis und Erfolge der Qualifizierten Mit-
bestimmung bei Volksutagen, und Prof. Dr. Philipp Donath uon der Uniaersity of Labour
beschreibt, untu welchen Voraussetzungen arbeitgeberseitige Weisungen durch KI arbeits-
rechtlich zulössig sind. Beide Aufsritze beruhen auf Vorträgen, die auf dem 74. Hans-
Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht am 22.2.2024 in Berlin gehalten wurden.
Clatissa Ahmed und Reentie Streuter stellen die europöische Mindestlohnrichttinie uor und
uerdeutlichen die Chancen, die sich aus ihr für das Tarifaertragssystem.ergeben,o,(Jm Biogra-
fisches zu Franz Mestiz, einem Schüler Hugo Sinzheimers, geht es im Rechtsgeschichtsteil
aon Prof. Dr. Hannes Lydyga. wir u.tünschen interessante Lektüre!

ARBEIT UND RECHT

27o. z8t
rncgaursÄtzt

z7o Mit Qualifizierter Mitbestimmung die Transformation
gestalten
Der Volkswagen Konzern und seine Beschäftigten sind in
Zeiten demografischen Wandels, Digitalisierung und Dekarbo-
nisierung stetigen Herausforderungen ausgesetzt, denen die
Betriebsräte mit Qualifizierter Mitbestimmung begegnen, Für
eine noch wirksamere Mitgestaltung der Betriebsräte bedarf

;: il:: i:r::"'I,t"t'''o'"erfassu 
ngsgesetz'

275 Arbeitsrechtliche Weisungen durch Künstliche lntelligenz
Künstliche lntelligenz (Kl) hält zunehmend Eingang in die
Arbeitswelt und die Grenzen des technisch Machbaren
verschieben sich mehr und mehr. Die Erteilung von arbeit-
geberseitigen Weisungen durch Kl ist grundsätzlich möglich,
jedoch an strenge Voraussetzungen gebunden. Je stärker bei
einer Entscheidung grundrechtliche Aspekte untereinander
abzuwägen sind, desto eher muss ein Mensch die Entschei-
dung treffen.

NEUES ZU

z8r >Tarifvertragsstärkungsrichtlinie<< - Die EU-Mindestlohn-
richtlinie als Weckruf für die Stärkung der Tarifbindung in
Deutschland
Die ML-RL eröffnet die Möglichkeit, im europäischen Bin-
nenmarkt Armut in Arbeit zu reduzieren und angemessene
Löhne zu sichern. Sie trägt der Erkenntnis Rechnung, dass

Tarifverträge in der Fläche maßgeblich zu einem stabilen
Mindestlohnschutz beitragen, aber, auch durch gezielte
Union-Busting-Angriffe, zunehmend unter Druck geraten sind.
lnsofern bietet sie mit der Pflicht, bei einer richtig verstande-
nen tarifvertraglichen Abdeckung von unter 8o ozo nationale
Aktionspläne zur Stärkung der Tarifbindung vorzulegen, die
Chance, das Tarifvertragssystem auf sichere Füße zu stellen.
VoN cLARISSA AHMED/REENTJE sTREUTER

ARBEIT UND RECHTSGESCHICHTE

Gr3 Franz Mestitz (rgo4-tgg4)
Franz Mestitz gehört zu den Schülern von Hugo Sinzheimer
(t875-t94) und war - so Michael Stolleis (r94.r-zozr) - einer der
>profi liertesten Arbeits- und Sozialrechtler der sozialistischen
Länder<

266
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287 Bei Heizkesselexplosion im Homeoffce zahlt die Unfallver-
sicherung

287 Hinterbliebenenrente: >Nullrentner:innen<< müssen selbst
aktiv werden

MITBESTIMMMUNGSRECHT

z9z Mitbestimmung des Personalrats bei Befristungen im Wis-
senschaftsbereich
LAG Düsseldo rf v. z4.to.zoz3 - t 4 Sa 526 / z3

VON UDO BORGAES

288 294

289

ARBEIT UND STEUERRECHT

288 Aufstiegsfortbi ldungsförderungsgesetz:
Darlehensteilerlass ist steuerpfl ichtiger Arbeitslohn

TARIFRECHT

294 Unterlassungsverfügung gegen Streik - Kenntnis der For-
derungen - Feststellung der Tariffähigkeit

:"i:::::'-li: J;?;""' 
o -'ro LGa 5 t z4

RUBRIKEN

265 Meinung

268 Magazin

298 Auf einen Blick

3o6 DGB Rechtsschutz

3o8 Abstracts

3o8 lmpressum

r

I
ARBEIT UND RECHT IM NETZ

Artikel mit dem Onlinesymbol und alle Ausgaben der AuR
seit zoo5, außerdem eine Rechtsprechungsdatenbank mit
Entscheidungen europäischer und nationaler Gerichte aus allen
lnstanzen sowie Hintergrundinformationen finden Sie auf:

www.arbeitundrecht.eu

I N DIVI DUALARBEITSRECHT

289 Anrechnungvon Urlaubsansprüchen im Doppelarbeitsver-
hältnis nach rechtswidriger Kündigung
BAG v. 5.rz.zoz3- 9 AZR4olzz

z9r Verstoß gegen tarifvertragliche Voraussetzungen führt zur
Unwirksamkeit der Befristung
BAG v. zo.7.zozz - 7 AZR 247 / z'r

AUR.BLOG ZUM BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT

Der Gesetzentwurf des DGB für ein neues Betriebsverfassungs-
gesetz wird in unserem Blog aufbereitet.
Hier finden sich weiterführende lnformationen sowie
https://aur-blog.eu

UÜ[
O o
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Andreas J. Baumert
AGB-Normen als rechtswahlfeste Normen im Arbeitsrecht

Buchbesprechungen

Sch u bertAl/i ßma n n/Klei nsorge, M itbesti m m u n gsrecht (C. Arnold)
Küttnet Personalbuch 2024 (K. Albert)

lll

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen
Dalia Mohei EI-Din/jonas Lohrmann/Carolin Peter: Arbeitsentgelt - staatlich verordnet und/oder autonom vereinbart?(Bericht über den 18. Tübinger Arbeitsrechtstag)
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Blick ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Ordn ungswid ri g keitsverfa h ren bei Verwei geru ng der Arbeitsbeschei n ig un g

Das Merkmal der Eingliederung als wesentliches Element für die Beschäftigung
Kein Wegeunfall nach einem krankheitsbedingten Abbruch der Fahrt zur Arbeitsstelle

Rechtsprechung

Arbeitsvertragsrecht

EuGH

822

822

822

BAG

16.05.2024 - C-27D3

23. 0s.2O24 - 6 AZR 1s2t22 (A)

21.03.2024 - 2AzR792'3

21.03.2024 - 2AdR95t23

BAG

BAG

LAG Köln 19.01.2024 - 7 GLa2J24

Ta rifvertrags- u nd Betrie bsverfassu n gs recht

BAG 30.01.2024 - 1AZR7M3

BAG 15. 11. 2023 - 10 AdR 343t22

BAG 13. 09. 2023 - 10 MR270t22

Verfahrensrecht

BAG 21.03.2024 - 2AZR113123

Ungleichbehandlung bei der sozialen Sicherung von gebiets-
ansässigen Arbeitnehmern und Grenzgängern europarechtswidrig

Massenentlassungsanzeigeverfahren - Betriebsbedingte Kündigung
nach lnsolvenzeröffnung und Vorlage an EuGH

Zuordnung des Arbeitnehmers zu übergehender Einheit - Betriebs-
übergang und Widerspruchsfrist

Zuordnung von Betriebseinheit bei Betriebsübergang - Verwirkung
des Widerspruchsrechts

Kündigung nach lnitiative zur Gründung eines Betriebsrats

Corona Sonderzahlung an Pflegekräfte - keine (teil-)mitbestimmte
Betriebsvereinbarung

Beitragspflicht in der SokaBau - Arbeitnehmerüberlassung und
Zusammenha n gstätigkeiten

B e itra gspf I ichl zur Zusatzversorg u n gskasse de r B rot- u n d Back-
warenindustrie - Begriff der Verkaufsstelle

unzulässiges Teilurteil des ArbG - übergehen eines Berufungsantrags
durch das LAG

Eingruppierungsfeststel I ung - Anforderungen an die Revisions-
begründung

823

825

829

83s

839

844

848

854

860

862
BAG 24.01.2024 - 4 AAR362J22
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